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1 BAUPLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN GEMÄSS BAUGESETZBUCH 
(BAUGB) 

Hinweis: 

Die hier vorliegende 2. Änderung hebt für ihren Geltungsbereich alle Regelungen des 

Ursprungsbebauungsplans „IGZ Badem der VG Kyllburg“ vom 15.07.1999 auf. Die 

Festsetzungen des Ursprungsbebauungsplanes einschließlich aller bisher erfolgten 

Änderungen, die nicht von der vorliegenden Änderung betroffen sind, gelten uneingeschränkt 

fort. Übernommene Festsetzungen, die das Gebiet GE 3 betreffen, sind schwarz, 

Ergänzungen sind blau hervorgehoben, Streichungen sind durchgestrichen. 

1.1 Grenzen des räumlichen Geltungsbereichs  

(§ 9 Abs. 7 BauGB) 

Die Grenzen des Geltungsbereichs des Ursprungs-Bebauungsplanes werden durch die 

Änderung nicht berührt.  

Die Änderung des Bebauungsplanes bezieht sich gemäß Eintragung in der Planzeichnung 

auf die Flurstücke 30/1, 30/2 und 30/3 tlw., Flur 42 der Gemarkung Badem.  

1.2 Art und Maß der baulichen Nutzung 

1.2.1 Art der baulichen Nutzung  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

Gemäß der Eintragung zur Art der baulichen Nutzung in den Nutzungsschablonen (vgl. 

Planzeichnung) wird für das Plangebiet statt der bisherigen Nutzungsart (SOEzh) folgende 

Nutzungsart in Anlehnung an den Ursprungs-Bebauungsplan „IGZ Badem der VG Kyllburg“ 

von 1999 festgesetzt: 

D.  GE 3 =  Gewerbegebiet (§ 8 BauNVO i.v. mit § 1 Abs. 4, 5, 6 und 8 BauNVO  

sowie § 1 Abs. 5 i.V. mit Abs. 9 BauNVO) 

Gemäß Ursprungs-Bebauungsplan „IGZ Badem der VG Kyllburg“ für das Plangebiet 

a)  zulässig sind: 

1. Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe, sofern 

der nach DIN 18005 Teil 1 vom Mai 1987 zu ermittelnde flächenbezogene 

Schalleistungspegel pro m² (Lw") der Fläche tags (6.00 bis 22.00 Uhr) maximal 65 

dB(A) und nachts (22.00 bis 6.00 Uhr) maximal 50 dB(A) beträgt und die Betriebe 

nicht zur Abstandsklasse I, II, III oder IV gemäß Abstandsliste zum Schreiben des 
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Ministeriums für Umwelt vom 26.02.1992 (Az.: 10615- 831.50-3) (vgl. lfd. Nrn. 1-82) 

gehören,1 

2. Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude. 

 

b)  ausnahmeweise zulässig sind: 

1. Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und 

Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in 

Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind, bis zu einer maximalen 

Bruttogeschossfläche von 200 m², 

2. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke, 

3. Ausstellungsflächen innerhalb der nach Punkt a), Nummern 1. und 2. allgemein 

zulässigen Vorhaben, sofern sie in unmittelbarem betrieblichen Zusammenhang mit 

der Einrichtung stehen, 

4. Handwerks- und Gewerbebetrieben unmittelbar zugeordnete Verkaufsflächen, die in 

Bezug auf Fläche und Funktion nur eine untergeordnete Stellung einnehmen sowie 

Geschäftsbetriebe, die ausschließlich der Versorgung der im Gewerbegebiet 

arbeitenden Personen dienen, 

5. Anlagen für sportliche Zwecke. 

 

c)  nicht zulässig sind: 

1. Gewerbliche Betriebe der Tierintensivhaltung, Tierzucht und Pensionstierhaltung, 

2. Müll-, Abfall- und Wiederverwertungsanlagen, Schrottplätze, Recyclingbetriebe und 

Deponien, 

3. Einzelhandelsbetriebe mit Verkauf an Endverbraucher gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 

BauNVO mit Ausnahme der unter Punkt b), Nummer 4. ausnahmsweise zulässigen 

Nutzungen, 

4. Tankstellen, 

5. Vergnügungsstätten. 

 

                                                 
1 Die Abstandsliste zum Schreiben des Ministeriums für Umwelt vom 26.02.1992 (Az.: 10615-831.50-
3) (vgl. lfd. Nrn. 1-22) ist unter Punkt 4 dem Anhang zu den textlichen Festsetzungen beigefügt. 
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1.2.2 Maß der baulichen Nutzung  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 in Verbindung mit § 9 Abs. 2 BauGB in Verbindung mit §§ 16 

bis 19 BauNVO)  

Das Maß der baulichen Nutzung wird gemäß Eintrag in die Nutzungsschablone (vgl. 

Planzeichnung) für die verschiedenen Teilbereiche des Bebauungsplans über die 

Grundflächenzahl (GRZ) gemäß § 16 (2) Nr.1 BauNVO i.V. mit § 19 Abs. 1 BauNVO, sowie 

die Höhe der baulichen Anlagen gemäß § 16 (2) Nr.4 BauNVO i.V.m. § 18 BauNVO 

festgesetzt. 

 

• Grundflächenzahl 

Die Grundflächenzahl (GRZ) beträgt in allen Teilbereichen 0,8. 

 

• Höhe baulicher Anlagen 

Die Höhe der baulichen Anlagen wird gemäß § 18 BauNVO für die verschiedenen 

Teilbereiche des Bebauungsplans (vgl. Planzeichnung) bestimmt durch die Festsetzung der 

maximalen Traufhöhe (THmax) und der maximalen Firsthöhe (FHmax). 

 

Begriffsdefinitionen 

Für die folgenden Festsetzungen werden die verwendeten Begriffe definiert: 

• Für die Bestimmung der First- und Traufhöhen ist die untere Bezugshöhe jeweils die 

‘Höhenlage der angrenzenden öffentlichen Straßenverkehrsfläche. 

• Die ‘Traufhöhe‘ (TH) wird definiert als das auf der Gebäudemitte gemessene Maß von der 

Höhenlage der angrenzenden öffentlichen Verkehrsfläche bis zur Schnittkante zwischen 

den Außenflächen des aufgehenden Mauerwerks und der Oberkante der Dachhaut, bei 

Flachdächern mit der Oberkante der Dachkonstruktion, gemessen senkrecht zur 

Höhenlage der angrenzenden öffentlichen Verkehrsfläche. 

• Die ‘Firsthöhe (FH) wird bestimmt als das senkrecht auf der Wand der Giebelseite 

gemessene Maß von der Höhenlage der angrenzenden öffentlichen 

Straßenverkehrsfläche bis zur Oberkante der Dachkonstruktion (First) als oberer 

Bezugspunkt. Bei Versprüngen in der Dachfläche gilt das größte Maß. 

• Durch technische Aufbauten darf die festgesetzte Firsthöhe ausnahmsweise um 60 % 

überschritten werden. Technische Aufbauten dürfen dabei in der Summe ihrer Grundflächen 

höchstens 10% der Grundfläche des Gebäudes ausmachen. 
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Für die Teilbereiche werden die folgenden Trauf- und Firsthöhen als Höchstgrenzen 

festgesetzt2: 

GE 3 

0,8  

Th max. 10,50m 

Fh max. 12,50 m 

 

1.3 Überbaubare Grundstücksflächen  

(§ 9 (1) Nr.2 BauGB in Verbindung mit §§ 19 und 23 BauNVO) 

§ 9 (1) Nr.2 BauGB in Verbindung mit §§ 19 und 23 BauNVO Die überbaubaren 

Grundstücksflächen werden entsprechend der Planzeichnung durch Baugrenzen gemäß § 

23 Abs. 3 BauNVO bestimmt. 

1.4 Flächen für Stellplätze und Garagen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) 

Garagen und überdachte Stellplätze sind nur innerhalb der überbaubaren 

Grundstücksflächen zulässig. 

Nicht überdachte Stellplätze sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche 

zulässig. Soweit nicht überdachte Stellplätze im Zwischenraum zwischen überbaubarer 

Fläche und Straßenbegrenzung errichtet werden, ist zwischen Straßenfläche und 

Stellplatzfläche ein mindestens 1‚50 m breiter Grünstreifen anzulegen. 

1.5 Verkehrsflächen sowie Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung 

(§ 9 Abs. Nr. 11 BauGB) 

Es sind maximal 2 Einfahrten zu den Grundstücken bis zu folgenden Höchstgrenzen 

zulässig: 

• bei Grundstücken, die auf einer Länge ab 100 m und mehr an öffentliche Verkehrsflächen 

angrenzen, bis zu einer gesamten Einfahrtsbreite von maximal 10 % der Länge der an die 

öffentliche Verkehrsfläche angrenzenden Grundstücksseite. 

                                                 
2 Hinweis: Die Planzeichnung zum Bebauungsplan enthält die Darstellung des Schutzbereiches einer 
Richtfunkstrecke der Deutschen Telekom AG (nachrichtliche Übernahme). Innerhalb des 
Schutzbereiches ist eine Höhenüberschreitung baulicher Anlagen von 400m ü. NN unabhängig der 
oben getroffenen Festsetzungen zur Höhe baulicher Anlagen nicht gestattet. Es wird empfohlen 
entsprechende Bauvorhaben innerhalb dieses Bereiches mit der Deutschen Telekom AG 
abzustimmen. 
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• bei Grundstücken die auf einer Länge von weniger als 100 m an öffentliche 

Verkehrsflächen angrenzen, bis zu einer gesamten Einfahrtsbreite von maximal 10 m. 

Notwendige Aufschüttungen und Abgrabungen zur Herstellung des Straßenkörpers sowie 

Gräben zur Straßenentwässerung sind auch auf den nicht überbaubaren 

Grundstücksflächen bis zu einer Tiefe von 3 m zulässig. 

1.6 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 

Boden, Natur und Landschaft  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

Versickerung auf den privaten Grundstücken:3
 

Auf den privaten Grundstücken ist das nicht in Zisternen4 zurückgehaltene, unbelastete5 

Oberflächenwasser (z.B. von Dachflächen) im Umfang von 15 l/m² versiegelter / befestigter 

Fläche in dezentralen Mulden zu versickern bzw. rückzuhalten. 

Den Mulden können Ableitungsgräben angeschlossen werden, welche Anschluss an die 

Gräben-Mulden-Systeme (Ordnungsbereiche ‘B12’) und/oder sonstige Flächen zur 

Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser im Pangebiet haben. 

Die Mulden sind möglichst breitflächig6 anzulegen / zu gestalten. Mulden und Gräben sind 

mit Landschaftsrasen feuchter Standorte7 einzusäen.  

In Kombination mit der Gestaltung von Mulden können auf den privaten Grundstücken auch 

(abgedichtete) Teichanlagen zur Retention des betreffenden Oberflächenwassers8 angelegt 

werden. 

1.7 Sonstige Festsetzungen 

Stehplätze für PKW sowie Lager- und Betriebsflächen, von denen kein Schadstoffeintrag zu 

erwarten ist sowie nur zeitweilig genutzte Zufahrten sind in Belagsarten auszuführen, die 

dem Charakter einer Grünfläche nahekommen, wie z.B. Pflaster mit Rasenfuge, 

Rasengittersteine oder Schotterrasen. 

                                                 
3 vergl. auch: Bezirksregierung Trier (1995, 1996): Kostengünstige, ökologisch orientierte 
Abwasserbeseitigung im Regierungsbezirk Trier 
4 Hinweis/Empfehlung 
5 Hinweis/Empfehlung: Eine Reinigung von Oberflächenwasser (z.B. von Hof- und Lagerflächen, 
Zufahrten) sollte durch vor der Einleitung in die Mulden angelegte Leichtstoffabscheider, Teichanlagen 
und / oder Vegetationspassagen (Pflanzenkläranlagen) vollzogen werden. 
6 mit der Zielsetzung, dass möglichst viel Oberflächenwasser am Ort des Anfalls verbleibt / mit einer 
empfohlenen Tiefe von ca. 10 – 30 cm 
7 z.B. Regel-Saatgut-Mischung (RSM) 
8 Verdunstung von Oberflächenwasser, Verbesserung des Lokalklimas 
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Untergeordnete und befestigte Wege und Flächen sind mit einem wasserdurchlässigen, 

begrünten Belag (Rasenpflaster, Schotterrasen o.ä.) zu befestigen. Überschüssiges 

Oberflächenwasser ist in die vorgesehenen Retentions- und Versickerungsflächen zu leiten 

(nach ATV 118). 

1.8 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

§ 9 (1) Nr. 25a BauGB 

Innere Durchgrünung: 

Je angefangene 200 m² nicht überbauter Grundstücksfläche sind mindestens 1 Laubbaum 

gemäß Pflanzliste im Anhang und 5 Sträucher gemäß Pflanzliste im Anhang außerhalb der 

Ordnungsbereiche ‘B1 - B18‘ sowie ‘A1 - A3‘ zu pflanzen. 

Begrünung von Stellplatzanlagen: 

Auf privaten Stellplatzanlagen ist je angefangene vier Stellplätze mindestens ein 

Straßenbaum gemäß Pflanzliste im Anhang zu den textlichen Festsetzungen im räumlichen 

Zusammenhang mit der Stellplatzanlage zu pflanzen. 

Die Straßenbaumpflanzungen sind mit mindestens 4 m2 großen Baumscheiben zu versehen. 

Fassadenbegrünung: 

Fassadenflächen, die auf einer Länge von 5 m keine Fenster, Tor- oder Türöffnungen 

enthalten, sollten pro angefangene 5 m mit mindestens 3 Kletterpflanzen bepflanzt werden. 

Bei nicht selbstklimmenden Pflanzen sind Rankgerüste als Kletterhilfe anzubringen. 
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2 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN GEMÄSS LANDESBAUORDNUNG RHEINLAND-
PFALZ (LBAUO) 

2.1 Äußere Gestaltung von baulichen Anlagen und von Werbeanlagen 

(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 88 Abs. 1 Nr. 1 LBauO) 

2.1.1 Fassaden und Wandgestaltung9 

Die Fassaden aller Gebäude sind als helle Putz-, Klinker- oder Kalksandsteinfassaden bzw. 

in Metall oder in Materialien vergleichbarer äußerer Erscheinungsform auszuführen. 

Verglasungen in jeder Größe sind zulässig. 

Fassaden mit einer Länge von mehr als 10 m sind durch Fensterbänder, gut sichtbare 

Materialwechsel oder/und durch deutliche Vor- und Rücksprünge zu untergliedern, sofern sie 

nicht durch entsprechende Fassadenbegrünungen gegliedert sind. 

2.1.2 Werbeanlagen 

Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung zulässig. 

Zusätzlich zu Werbeanlagen an der Stätte der Leistung ist jeweils eine gemeinschaftliche 

Werbeanlagen/Leitsystem an folgenden Stellen zulässig: 

— am Eingang des Gebiets von der B 257 

— an den Kreuzungen der internen Erschließungsstraßen 

Pro Betrieb, der im Gebiet niedergelassen ist, darf je eine Werbetafel auf den 

gemeinschaftlichen Hinweistafeln angebracht werden. Die genaue Größe der Werbetafeln 

richtet sich nach den vorhandenen Flächen der Gemeinschaftsanlagen. Die Konstruktion der 

Gemeinschafsanlage darf eine Gesamthöhe von max. 12,50 m, bezogen auf die Höhe der 

angrenzenden Straßenverkehrsfläche, nicht überschreiten. 

Einzelstehende Werbeträger an der Stätte der Leistung dürfen eine Höhe von maximal 

5,00 m bezogen auf die Höhe der angrenzenden Straßenverkehrsfläche und eine 

Ansichtsfläche von 3 m² nicht überschreiten. 

Werbeanlagen an den Gebäuden sind mindestens 1,0 m unterhalb der Traufkante 

anzubringen. 

Pro Fassade eines Gebäudes wird die Höchstgrenze von Werbeanlagen auf 2% der 

jeweiligen Fassadenfläche begrenzt. 

                                                 
9 Es wird empfohlen, ortstypische Materialien (Kalkstein, Naturstein) zu verwenden (z.B. zur 
Fassadengestaltung, Anlage von Mauern). Farbgestaltung sollten gedeckt ausgeführt werden; 
Signalfarben oder andere auffällige Farbgebungen sind möglichst auszuschließen. 
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Lichtwerbungen mit wechselndem, bewegtem oder laufendem Licht sowie Aufschüttungen 

für Werbeanlagen sind nicht zulässig. 

Darüber hinaus sind pro Grundstück bis zu zehn Fahnen mit einer maximalen 

Gesamtansichtsfläche von 20 m2 zulässig. 

2.2 Gestaltung der nicht überbauten Grundstücksflächen 

(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 86 Abs. 1 Nr. 3 LBauO) 

2.2.1 Gestaltung der nicht überbaubaren Grundstücksflächen und Vorzonen 

Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind landschaftsgärtnerisch zu gestalten und 

dauerhaft zu pflegen, sofern sie nicht als Betriebsfläche oder Stellplatz benötigt werden. 

2.2.2 Müllbehälter 

Private bewegliche Müllbehälter müssen so untergebracht sein, dass sie vom öffentlichen 

Straßenraum oder von öffentlichen Fußwegen aus nicht eingesehen werden können. Sie 

sind in Gebäude bzw. in andere Anlagen gestalterisch zu integrieren oder dicht 

abzupflanzen. 

2.2.3 Einfriedungen, Abgrenzungen und deren Gestaltung 

Für Einfriedungen der Grundstücke sind nur lebende Hecken sowie Metall und Drahtzäune 

bis 2,0 m Höhe zulässig. 

Einfriedungen in anderer Ausführung können zugelassen werden, wenn sie durch Kletter- 

bzw. Rankpflanzen und/oder direkt vorgelagerte Pflanzungen flächendeckend begrünt 

werden. 

Stützmauern dürfen eine Gesamthöhe von 3 m gemessen von dem tiefsten Fußpunkt der 

tiefstgelegenen Stützmauer auf einem Grundstück bis zum höchsten Punkt der Oberkante 

der höchstgelegenen Stützmauer auf demselben Grundstück nicht überschreiten. 

2.3 Freiflächengestaltung 

(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 88 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 und Abs. 6 LBauO) 

Mit der Vorlage von Bauanträgen für die einzelnen Gewerbegrundstücke sind gleichzeitig 

qualifizierte Freiflächengestaltungspläne einzureichen, in den die Vorgaben des 

Bebauungsplans umgesetzt und die grüngestalterischen Maßnahmen dargestellt und 

erläutert werden. Diese werden (nach fachkundiger Prüfung) Bestandteil der 

Baugenehmigung. Die Planung ist im ersten Jahr nach Gebrauchsfertigkeit der Hochbauten 

zu realisieren. 
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3 HINWEISE AUF SONSTIGE GELTENDE VORSCHRIFTEN SOWIE RICHTLINIEN 

1. Für die Gestaltung der Straßen und Wege sind die Empfehlungen für die Anlage von 

Erschließungsstraßen (EAE 85) anzuwenden. 

2. Gemäß § 202 BauGB ist Mutterboden in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor 

Vernichtung und Vergeudung zu schützen. Nähere Ausführungen zum Vorgehen 

enthält die DIN 18915 bezüglich des Bodenabtrags und der Oberbodenlagerung. 

3. Die DIN 18300 Erdarbeiten‘ ist zu berücksichtigen. 

4. Die Anforderungen an den Baugrund gemäß DIN 1054 sind zu beachten. Bei 

Eingriffen in den Baugrund sind grundsätzlich die Vorschriften der DIN 4020, DIN EN 

1997-1 und -2 sowie DIN 1054 zu beachten. 

5. Erd- und Bauarbeiten sind gemäß § 21 Abs. 2 des Denkmalschutz- und 

-pflegegesetzes rechtzeitig anzuzeigen. Funde müssen gemäß den Bestimmungen 

des Denkmalschutz- und -pflegegesetzes (§ 17 DSchPflG) unverzüglich gemeldet 

werden. Sollten bei Erdarbeiten, Bau- oder Abbrucharbeiten prähistorische oder 

historische Gegenstände (bewegliche oder unbewegliche), von denen bei ihrer 

Entdeckung anzunehmen ist, dass sie Kulturdenkmäler sind oder als solche gelten, 

gefunden werden, oder Flurdenkmäler durch die Baumaßnahme betroffen sein, ist 

dies unverzüglich der Denkmalfachbehörde (Generaldirektion Kulturelles Erbe RLP, 

Direktion Landesarchäologie, Außenstelle Trier (Rheinisches Landesmuseum), Tel.: 

0651/9774-0 oder landesmuseum-trier@gdke.rlp.de), mündlich oder schriftlich 

anzuzeigen. Die Anzeige kann auch bei der Unteren Denkmalschutzbehörde, 

Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm (Tel.: 06561/15-0 oder info@bitburg-

pruem.de), der Verbandsgemeindeverwaltung oder der Gemeindeverwaltung 

erfolgen; diese leiten die Anzeige unverzüglich an die Denkmalfachbehörde weiter. 

Anzeigepflichtig sind der Finder, der Eigentümer des Grundstückes, sonstige über 

das Grundstück Verfügungsberechtigte, der Besitzer des Grundstücks und der Leiter 

der Arbeiten, bei deren Durchführung der Fund entdeckt wurde; die Anzeige durch 

eine dieser Personen befreit die Übrigen. 

6. Für die Abwicklung der Bauarbeiten gilt die DIN 18920 ‘Schutz von Bäumen, 

Pflanzbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen‘. 

7. Die Abstände zwischen Baumpflanzungen und Versorgungsleitungen sind gemäß 

‘Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen‘ der 

Forschungsanstalt für Straßen- und Verkehrswesen zu berücksichtigen. 

8. Für die Bepflanzung der öffentlichen und privaten Flächen ist der elfte Abschnitt des 

Nachbarrechtgesetzes für Rheinland-Pfalz ‘Grenzabstände für Pflanzen‘ zu 

beachten. 

9. DIN VDE 0210 Bau von Starkstrom-Freileitungen mit Nennspannungen über 1 kV 
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10. Sammlung und Verwendung von Niederschlagswasser § 26 und 27 LWG in 

Verbindung mit § 7 WHG 

11. Rundschreiben der Bezirksregierung (1995, 1996): Kostengünstige, ökologisch 

orientierte Abwasserbeseitigung im Regierungsbezirk Trier. 

12. Richtlinie zur ‘Abwasserbeseitigung im ländlichen Raum-Leitlinien 12/89, 

13. Abstandsliste zum Schreiben des Ministeriums für Umwelt vom 26.02.1992 (Az: 

10615-831.50-3) (vgl. lfd. Nrn. 1-22). Sie ist unter Punkt 4.2 dem Anhang zu den 

textlichen Festsetzungen beigefügt und Bestandteil des Bebauungsplans. 

14. Für Betriebe, deren Geruchsimmissionen geeignet sind, schädliche 

Umwelteinwirkungen im Sinne des BlmSchG hervorzurufen, ist im Rahmen des 

Baugenehmigungsverfahrens der Nachweis zu bringen, dass sie gemäß Vorschriften 

der Geruchsimmissionsrichtlinie (GIRL) mit ihrer Umgebung/ Nachbarschaft 

verträglich sind. 

15. Der „Erlass zur Berücksichtigung von Flächen mit Bodenbelastungen, insbesondere 

Altlasten, bei der Bauleitplanung und im Baugenehmigungsverfahren“ ist zu 

berücksichtigen. 

16. Wenn bei Baumaßnahmen Abfälle (z. B. Bauschutt, Hausmüll etc.) angetroffen 

werden oder sich sonstige Hinweise (z. B. geruchliche/visuelle Auffälligkeiten) 

ergeben, ist die SGD Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, 

Bodenschutz Trier umgehend zu informieren. 

17. Die DIN 18916 „Vegetationstechnik im Landschaftsbau: Pflanzen und Pflanzarbeiten“ 

ist zu berücksichtigen. 

18. Das Plangebiet liegt innerhalb eines Bereiches mit intensiver Bruchtektonik, in dem 

ein erhöhtes bis hohes Radonpotential bekannt ist bzw. nicht ausgeschlossen werden 

kann. 

Radonmessungen in der Bodenluft des Bauplatzes im Rahmen der konkreten 

Objektplanung werden dringend empfohlen. Die Ergebnisse sollten Grundlage für die 

Bauplaner und Bauherren sein, sich ggf. für bauliche Vorsorgemaßnahmen zu 

entscheiden. 

Das Landesamt für Geologie und Bergbau bittet um Mitteilung der Ergebnisse der 

Radonmessungen, damit diese in anonymisierter Form zur Fortschreibung der 

Radonprognosekarte von Rheinland-Pfalz beitragen. 

Studien des Landesamtes für Geologie und Bergbau haben ergeben, dass für 

Messungen im Gestein/Boden unbedingt Langzeitmessungen (ca. 3-4 Wochen) 

notwendig sind. Kurzzeitmessungen sind hierbei nicht geeignet, da die Menge des 

aus dem Boden entweichenden Radons in kurzen Zeiträumen sehr stark schwankt. 

Dafür sind insbesondere Witterungseinflüsse wie Luftdruck, Windstärke, 

Niederschläge oder Temperatur verantwortlich. Nur so können aussagekräftige 
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Messergebnisse erzielt werden. Es wird deshalb empfohlen, die Messungen an 

mehreren Stellen, mindestens 6/ha, gleichzeitig durchzuführen. Die Anzahl kann aber 

in Abhängigkeit von der geologischen Situation auch höher sein. 

Die Arbeiten sollten von einem mit diesen Untersuchungen vertrauten Ingenieurbüro 

ausgeführt werden und dabei die folgenden Posten enthalten: 

 Begehung der Fläche und Auswahl der Messpunkte nach geologischen 

Kriterien; 

 Radongerechte, ca. 1m tiefe Bohrungen zur Platzierung der Dosimeter, dabei 

bodenkundliche Aufnahme des Bohrgutes; 

 Fachgerechter Einbau und Bergen  der Dosimeter; 

 Auswertung der Messergebnisse, der Bodenproben sowie der Wetterdaten 

zur Ermittlung der Radonkonzentration im Messzeitraum und der mittleren 

jährlichen Radonverfügbarkeit; 

 Kartierung der Ortsdosisleistung (gamma); 

 Interpretation der Daten und schriftliches Gutachten mit Bauempfehlungen. 

Fragen zur Geologie im betroffenen Baugebiet sowie zur Durchführung der 

Radonmessung in der Bodenluft beantwortet gegebenenfalls das Landesamt für 

Geologie und Bergbau. Informationen zum Thema Radonschutz von Neubauten und 

Radonsanierungen können dem „Radon-Handbuch“ des Bundesamtes für 

Strahlenschutz entnommen werden. 
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4 ANHANG 

4.1 Pflanzliste und Pflanzqualitäten 

Über die entsprechenden Bestimmungen der planungsrechtlichen Festsetzungen sind die 

folgenden Artenlisten Bestandteil des Bebauungsplanes. 

 

Laubbäume und Sträucher zur Inneren Durchgrünung: 

Laubbäume: 

Hochstämme, dreimal verpflanzt (nach Gütebestimmungen für Baumschulpflanzen): 

Fraxinus excelsior  -  Gewöhnliche Esche 
Quercus robur  -  Stieleiche 
Acer pseudoplatanus -  Berg-Ahorn 
Alnus glutinosa  -  Schwarz-Erle37 

Carpinus betulus  -  Hainbuche 
Acer campestre  -  Feld-Ahorn 
Sorbus torminalis  -  Elsbeere 

 

Sträucher: 

Sträucher, zweimal verpflanzt (nach Gütebestimmungen für Baumschulpflanzen): 

SaIix cinerea   -  Grauweide 
CoryIus avellana  -  Hasel 
Cornus mas   -  Kornelkirsche 
Cornus sanguinea  -  Blutroter Hartriegel 
Crataegus monogyna -  Eingriffliger Weißdorn 
Cratagus Iaevigata  -  Zweigriffliger Weißdorn 
Daphne mezereum  -  Seidelbast 
Rosa canina   -  Hundsrose 

Sambucus nigra  -  Schwarzer Holunder 

 

Kletterpflanzen (nach Gütebestimmungen für Baumschulpflanzen): 

Hedera helix    -  Efeu 
Clematis vitalba   -  Waldrebe 
Parthenocissus tricuspidata  -  Wilder Wein 

Parthenocissus quinquefolia  -  Wilder Wein 

 



Zweckverband „IGZ Badem der VG Kyllburg“ 
2. Änderung des B-Plans „IGZ Badem der VG Kyllburg“  
Festsetzungen 

-13- 

4.2 Abstandsliste zum Schreiben des Ministeriums für Umwelt vom 26.02.1992 (AZ.: 

10615-831.50-3) (vgl. lfd. Nrn. 1-22) 
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